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Liebe Eltern, 
 
nachdem im letzten Jahr und im Frühjahr die geplanten Jugendfreizeiten und auch Konzerte ausfallen mussten, 
freuen wir uns, wie Anfang des Jahres bereits angekündigt, zu Beginn der Herbstferien unsere Jugendfreizeit auf 
Burg Wernfels abhalten zu können.  
 
Abfahrt ist am Freitag den 29.10.2021 um 15.30 Uhr am Schulparkplatz Wäschenbeuren. Die Rückkehr ist für 
Montag den 01.11.2021 nachmittags am Schulparkplatz in Wäschenbeuren geplant. Die genaue Uhrzeit steht 
noch nicht fest, da das Programm der Jugendfreizeit noch in Planung ist. 
 
Da uns in diesen Tagen die Möglichkeit für intensive Probenarbeit gegeben ist, werden die musikalische Qualität 
eines jeden Jungmusikers, sowie das Zusammenspiel in der Gruppe in kürzester Zeit erheblich gesteigert. 
Deshalb ist es von Vorteil, wenn möglichst alle Kinder mitgehen. Außermusikalische Aktivitäten sollen aber auch 
nicht zu kurz kommen. Wir werden wieder Spiele, Ausflüge und vieles mehr für die Jugendlichen organisieren. 
 
Der Eigenanteil zur Jugendfreizeit beträgt: 
 
 € 110,- für das erste Kind 
 € 90,- für das zweite Kind 
 € 60,- ab dem dritten Kind 
 
Der Musikverein wird den Restbetrag sowie die Bus- und Eintrittskosten übernehmen. 
 
Eine Teilnahme kann aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen nur mit abgegebenen und 
unterschriebenen Anmeldeformularen (nur Seite 2+3) erfolgen. Der Musikverein muss keine Anzahlung an die 
Jugendherberge leisten. Im Falle einer kurzfristigen Absage aufgrund von steigenden Corona Zahlen und damit 
einhergehenden Einschränkungen ist eine Rückvergütung der von den Eltern geleisteten Anzahlung also schnell 
und unkompliziert möglich. 
 
Wir bitten Sie, den Unkostenbeitrag bis zum 01.10.2021 auf das Bankkonto: 
 
Verwendungszweck: Beitrag Jugendfreizeit 2021 - Name, Vorname 
 
Kontoinhaber: MV Wäschenbeuren 
IBAN:  DE38 6105 0000 0015 1992 12  
BIC:  GOPSDE6GXXX 
bei der Kreissparkasse Göppingen zu überweisen. 
 
Mitzubringen sind: 
 

✓ Instrument / Notenständer / Noten / Notenschule.... 
✓ Sport- Wanderschuhe / Badebekleidung 
✓ Hausschuhe 
✓ Waschzeug 
✓ Taschengeld in angemessenem Umfang 
✓ Krankenkassenkarte 
✓ Bäänd T-Shirt/ Jugendkapellen T-Shirt und Jacke mit dunkelblauer Jeans sowie schwarze 

Halbschuhe 
✓ Wenn vorhanden:  Tischtennisschläger, Federballspiel, Brett- oder Unterhaltungsspiele.... 
 
Bettwäsche wird von der Jugendherberge gestellt, wer jedoch seine eigene möchte, kann diese 
gerne mitnehmen. 

 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Jugendleitung! 
 
Andreas Singer  Stefanie Würtele 
0162 / 9308314  0173 / 7436840 
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Verbindliche Anmeldung für die Jugendfreizeit 2021: 

 

Name des Kindes: _____________________________ Geburtsdatum: ________________________ 

Uns liegt das Wohl aller Kinder während unserer Jugendfreizeit sehr am Herzen. Daher ist es uns 
wichtig, dass alle Kinder bei Antritt zur Jugendfreizeit völlig gesund und ohne ansteckende 
Krankheiten sind und wir bei Besonderheiten Bescheid wissen. Bei chronischen Erkrankungen kann 
nur teilgenommen werden, wenn das Kind selbstständig mit der Krankheit zurechtkommt. Ggf. kann 
eine Betreuungsperson dem Kind zugewiesen werden. Dennoch kann Aufgrund der großen 
Teilnehmerzahl und der intensiven Probearbeit (Einzel- bzw. Gesamtproben) eine ständige Betreuung 
nicht garantiert werden. Wir sind dennoch sehr um das Wohl jedes einzelnen Kindes bemüht. Daher 
wollen wir bitten den nachfolgenden Fragebogen sorgfältig für jedes Kind auszufüllen: 

Mein Kind kann und darf in den Kletterpark gehen:   Ja:     Ja, nur unter Aufsicht:  Nein:  

Mein Kind darf sich bei Geländespielen oder in der Stadt nach Absprache mit den Gruppenleitern für 

eine begrenzte Zeit ohne Aufsicht in einer Gruppe von mindestens drei Kindern bewegen:   

Ja:   Nein:  

Mein Kind hat Krankheiten bzw. Allergien, auf die ich die Gruppenleitung hinweisen möchte:  

Keine:   Wenn doch, welche?: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Mein Kind benötigt folgende Medikamente: 

Keine:   Wenn doch, welche? Wie oft? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Mein Kind hat Besonderheiten, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Die Erziehungsberechtigten stellen die Betreuer/Innen für den Fall gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen oder Schädigungen des Kindes im Zusammenhang mit der Verabreichung des 
Medikaments, der Anwendung von Verordnungen, der Messung von Körperfunktionen oder der 
Überwachung von Diäten von aller Haftung frei. 
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Da wir nicht die einzige Gruppe in der Juhe sein werden gilt es Regeln der Hausordnung einzuhalten. 
Das Verlassen des Jugendherbergen Geländes ist nur nach Absprache mit der Jugendleitung erlaubt. 
Nach der angegebenen Sperrstunde hat jeder auf seinem Zimmer zu sein. 
Bitte geben Sie ihrem Kind so wenig wie möglich Wertgegenstände mit, die Jugendleitung kann bei 
einem möglichen Verlust keine Haftung übernehmen. 
Handys dürfen die Probearbeit nicht stören – ist dies der Fall darf die Jugendleitung den Jugendlichen 
die Geräte abnehmen. Um nach Hause telefonieren zu können werden die Telefone jeden Tag nach 
dem Abendessen für eine halbe Stunde ausgegeben. 
Bei einem Notfall ist Ihr Kind immer über die Jugendleitung zu erreichen. 
 
Die Jugendfreizeit wird unter Beachtung der dann geltenden Corona Verordnungen durchgeführt. Sind 
hier bestimmte Bedingungen zur Teilnahme geregelt oder gefordert, so werden diese vorausgesetzt.  
 
Absolut verboten sind Alkohol und Rauchen auf den Zimmern.  
Es gilt die Jugendkapellen-Proben-Alkohol-Regelung: 
1) Generelles Alkoholverbot für 

a) Jugendliche unter 16. Jahre 
b) Tagsüber für alle Jugendliche der Jugendkapelle 

2) Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr ist am Abend nach Ende der letzten Probe mäßiger 
Alkoholgenuss (z. B.: 1-2 Glas Bier oder Wein) im Proberaum erlaubt. 

 
Zuwiderhandlungen werden durch die Jugendleitung bestraft. Bei besonders schwerem Verstoß 
gegen die Hausordnung kann der sofortige Ausschluss und damit die schnellstmögliche Rückkehr 
des/der Betroffenen angeordnet werden. Nach Rücksprache mit den Eltern müssen Jugendliche auf 
eigene Verantwortung sobald möglich, spätestens aber am nächsten Morgen, mit öffentlichen 
Verkehrsmittel auf eigene Kosten zurückfahren oder abgeholt werden.  
 
Bitte Seite 2+3 für jedes Kind baldmöglichst unterschrieben, jedoch spätestens bis zum 27.08.2021, 
zurück an die Jugendleitung abgeben. 
 
Eltern und Jugendliche anerkennen die Hausordnung und die oben genannten Bedingungen durch 
Ihre Unterschrift. 
    
 
_________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
Erreichbarkeit der Eltern während der Freizeit: 
(Nur für 1. Kind ausfüllen) 
 
_______________________________________   _________________________________________ 
Telefonnr. von:         Alternative Telefonnr. von: 
 
_________________________________________________________________________________ 
Emailadresse Elternteil: 
 
 
 
 


